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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
 

Zulassungsnummer:  Z-65.13-407 

Antragsteller: VEGA Grieshaber KG 
Am Hohenstein  113  
77761 Schiltach  

Zulassungsgegenstand: Standaufnehmer (kapazitive Messsonde) VEGACAP 
Typ 62, 63, 64, 65 und 66 der Z-Version 
mit integriertem und mit nachgeschaltetem Messumformer 
als Anlagenteil von Überfüllsicherungen 

Geltungsdauer bis: 31. März 2010 

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und zwei Anlagen. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter ge-
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist ein Standaufnehmer 
Typ VEGACAP mit integriertem und nachgeschaltetem Messumformer, der als Teil einer 
Überfüllsicherung dazu dient, Überfüllung bei Behältern mit wassergefährdenden Flüssig-
keiten zu verhindern. Die Elektrode der Messsonde bildet mit einer leitfähigen Behälter-
wand oder einer geerdeten und mit dem Einschraubteil der Sonde leitend verbundenen 
Gegenelektrode einen elektrischen Kondensator. Sobald das Dielektrikum nicht mehr 
durch ein Gas sondern durch die Lagerflüssigkeit gebildet wird, tritt eine Kapazitätsän-
derung ein, die durch den integrierte Elektronik zu einer Erhöhung der Stromaufnahme 
führt. Im nachgeschaltetem Füllstandgrenzschalter VEGATOR wird diese Stromänderung 
in ein binäres elektrisches Ausgangssignal umgeformt, mit dem rechtzeitig vor Erreichen 
des zulässigen Füllungsgrades der Füllvorgang unterbrochen oder akustisch und optisch 
Alarm ausgelöst wird. 
(2) Die mit der wassergefährdenden Flüssigkeit, deren Kondensat oder Dämpfe in Berüh-
rung kommenden Teile des Standaufnehmers bestehen im allgemeinen aus CrNi- oder 
CrNiMo-Stahl. Es dürfen auch Hastelloy oder Polyvinylidendifluorid (PVDF) hierfür einge-
setzt werden. Für die Plattierung der Flansche und die Abschlusskegel der Abschirmrohre 
wird Polytetrafluorethylen (PTFE) oder Polypropylen (PP) verwendet. Die Sondenisolie-
rung besteht im wesentlichen aus PTFE, Polyamid (PA) oder Polyethylen(PE). Für den 
Abspannisolator darf auch Keramik eingesetzt werden.  
Der Standaufnehmer darf für Behälter mit Medien-Temperaturen von -50 °C bis +200 °C 
und bei Überdrücken im Behälter bis 64 bar betrieben werden, wobei die Temperatur am 
Elektronikeinsatz zwischen -40 °C bis +80 °C liegen muss. Die für die Melde- oder Steue-
rungseinrichtung erforderlichen Anlageteile und der Signalverstärker sind nicht Gegen-
stand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Aufbau der Überfüllsicherung sie-
he Anlage 1). 
(3) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird nur der Nachweis der Funk-
tionssicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Satz (1) erbracht. 
(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Geneh-
migungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z.B. 1. Verordnung zum Gerätesicherheits-
gesetz - Niederspannungsverordnung -, Gesetz über die elektromagnetische Verträglich-
keit von Geräten - EMVG -, 11. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz - Explosions-
schutzverordnung -) erteilt. 
(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen für den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h 
des WHG1. 

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Zusammensetzung und Eigenschaften 
(1) Der Zulassungsgegenstand setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen: 

a) Standaufnehmer (kapazitive Messsonde) mit integriertem Messumformer (Elekro-
nikeinsatz): 
VEGACAP Typ 62...Z... teilisolierte Stabelektrode 

Typ 63...Z... vollisolierte Stabelektrode 
Typ 64...Z... vollisolierte Stabelektrode 

                                            
1  WHG: 19. August 2002 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) 
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Typ 65...Z... teilisolierte Seilelektrode 
Typ 66...Z... vollisolierte Seilelektrode 

b) seperater Messumformer für analoge elektrische Eingangssignale und binärem 
Ausgang (Füllstandgrenzschalter): 
VEGATOR Typ 521 EX 

Typ 522 EX 
Typ 523 EX 
Typ 527 EX 
Typ 621 EX 
Typ 622 EX 

(2) Der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von 
Abschnitt 1 Satz (1) wurde nach den "Zulassungsgrundsätzen für Überfüllsicherungen" 
des Deutschen Instituts für Bautechnik vom Mai 1999 erbracht. 
(3) Die Teile der Überfüllsicherung, die nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung sind, dürfen nur verwendet werden, wenn sie den Anforderungen des 
Abschnitts 3 - "Allgemeine Baugrundsätze" - und des Abschnitts 4 - "Besondere Bau-
grundsätze" - der "Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen" des DIBt - Stand 
Mai 1999 - entsprechen. 

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 

Der Standaufnehmer und die Messumformer dürfen nur im Werk des Antragstellers her-
gestellt werden. Sie müssen den in der Anlage 2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung aufgeführten Unterlagen entsprechen. 

2.2.2 Kennzeichnung 
Der Standaufnehmer und die Messumformer, deren Verpackung oder deren Lieferschein 
müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Über-
einstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. Darü-
ber hinaus sind die Teile des Zulassungsgegenstandes mit der Typbezeichnung zu verse-
hen. 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 
2.3.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Standaufnehmers und der Messumformer mit 
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Her-
stellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer 
werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprüfung der Überfüllsicherung durch 
eine hierfür anerkannte Prüfstelle erfolgen. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufüh-
ren. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stückprüfung jeder Über-
füllsicherung oder deren Einzelteile durchzuführen. Durch die Stückprüfung hat der Her-
steller zu gewährleisten, dass die Bauteile dem geprüften Baumuster entsprechen und die 
Überfüllsicherung funktionssicher ist. 
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung der Überfüllsicherung, 
− Art der Kontrolle oder Prüfung, 
− Datum der Herstellung und der Prüfung der Überfüllsicherung, 
− Ergebnisse der Kontrollen oder Prüfungen, 
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− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Standaufnehmer und Messumformer, 
die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass eine Verwechs-
lung mit übereinstimmenden Zulassungsgegenständen ausgeschlossen ist. Nach Abstel-
lung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseiti-
gung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen. 

2.3.3 Erstprüfung der Überfüllsicherung durch eine anerkannte Prüfstelle 
Im Rahmen der Erstprüfung sind die in den "Zulassungsgrundsätzen für Überfüllsicherun-
gen" aufgeführten Funktionsprüfungen durchzuführen. Wenn die der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Nachweise an Proben aus der laufenden Pro-
duktion erbracht wurden, ersetzen diese Prüfungen die Erstprüfung. 

3 Bestimmungen für den Entwurf 

Der Standaufnehmer darf nur für die wassergefährdenden Flüssigkeiten verwendet 
werden, gegen deren direkte Einwirkung, deren Dämpfe oder Kondensat die unter Ab-
schnitt 1(2) genannten Werkstoffe hinreichend beständig sind. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

(1) Der Standaufnehmer und die Messumformer müssen entsprechend Abschnitt 1.1 der 
Technischen Beschreibung2 angeordnet bzw. entsprechend deren Abschnitten 5 und 6 
eingebaut und eingestellt werden. Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und 
Reinigen der Überfüllsicherung dürfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die für die-
se Tätigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 19 l  WHG sind und zusätzlich über Kenntnis-
se des Brand- und Explosionsschutzes verfügen, wenn diese Tätigkeiten an Behältern für 
Flüssigkeiten mit Flammpunkt ≤ 55 °C durchgeführt werden. 
(2) Die Tätigkeiten nach (1) müssen nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden, wenn 
sie nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen sind 
oder der Hersteller des Zulassungsgegenstandes die Tätigkeiten mit eigenem sachkundi-
gen Personal ausführt. Die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen bleiben unberührt. 
(3) Beim Einsatz des Standaufnehmers in Lagerflüssigkeiten mit Temperaturen über 
150 °C müssen Messsonden mit Temperaturzwischenstück eingesetzt werden. 
(4) Beim Wechsel der Lagerflüssigkeiten mit stark unterschiedlichen dielektrischen Eigen-
schaften muss jeweils ein neuer Abgleich erfolgen. Bei temperaturabhängiger Dielektrizi-
tätskonstante ist der unter Betriebsbedingungen zu erwartende geringste Wert heranzu-
ziehen. 
(5) Die Standaufnehmer vom Typ 62...Z..., 63...Z... und 64...Z... müssen bei Längen über 
3 m mit Stützvorrichtungen gegen Verbiegen gesichert werden.  
Die Standaufnehmer vom Typ 65...Z... und 66...Z... müssen bei Längen über 3 m mit einer 
Abspannvorrichtung gegen Pendeln gesichert werden. 
(6) Werden die Messumformer nach Abschnitt 2.1(1) b) nicht in einem trockenen Raum 
betrieben, müssen sie in einem Schutzgehäuse angeordnet werden, das mindestens der 
Schutzart IP 54 nach EN 605293  entspricht. 

                                            
2  vom TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. geprüfte Technische Beschreibung des Antragstellers vom 

27. September 2004 für die kapazitiven Messsonden VEGACAP, Z-Version 
3 DIN EN 60529:2000-09 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) 
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5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende 
Prüfungen 

(1) Die Überfüllsicherung muss nach den "Zulassungsgrundsätzen für Überfüllsicherun-
gen" Anhang 1 - "Einstellhinweise für Überfüllsicherungen von Behältern" - und Anhang 2 
- "Einbau- und Betriebsrichtlinie für Überfüllsicherungen" -, betrieben werden. Die Anhän-
ge und die Technische Beschreibung sind vom Hersteller mitzuliefern. 
(2) Die Überfüllsicherung ist nach Abschnitt 8 der Technischen Beschreibung und ent-
sprechend den Anforderungen des Abschnitts 6.2 von Anhang 2 der "Zulassungsgrund-
sätze für Überfüllsicherungen" des DIBt - Stand Mai 1999 - in angemessenen Zeitabstän-
den, mindestens aber einmal im Jahr, zu prüfen. 
(3) Stör- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt 4 der Technischen Beschreibung be-
schrieben. 

 
 
Dr.-Ing. Kanning Beglaubigt 


